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Mas die Gerhabschafft seye/vnd von derselben Vnterfihied . 5
Von denen Gerhaben/die in einem Testament verordnet wer»

dm . Ibiri.

z. Von der Nechsten Befreundten Gerhabschafft . 6

4 « Von denen Gerhaben/so durch die Obrigkeiten gefitzt werden/
auch Haltung eines Maifinbuchs . 8

5. Von den Lurarorn der Blödsinnig - Verthuelich » vnd andern
nicht »Minderjährigen perjöhnen . 10

6 . Mi lche Vrssrchen zu Entschuldigung eines Gerhaben / für er»
heblich zu halten . Ibiel.

7 . Von der Gerhaben Pflicht / vnd Versicherung . 12
8 . Von dem Invenrario . IZ

y . Von der Pupillen Aufferziehung . 15
10 . Von Amrettung der Gerhabschafft . 17
11. Von Gechablicher Verwaltung drß Pupillen ligend »vndfah»

renderGötter . Ibirl.
rr . Von deß Gerhaben Ambt in Rechtsführungen . 20
i z . Mann mehr Gerhaben seynd/wer die Verwaltung habe . 2!
14 Von Handlungen der Pupillen / ohne Verwilligung jhrerGer-

haöen/oder der Obrigkeit . 22
15 Von verdächtigen Gerhaben . 2Z
16 Wie/vnd wann sich sonst einGerhabschafft endet . 24
17 . Von der Gerhaben Raittung vnd Raittbricff . 25
18. Mas ins gemein ein Pupill zu fiinen Gerhabm fllr rechtliche

Gprüchhar . zo
I - . Mas hingegen ein Gerhab zu dem Pupillm für Gprüch

vndBehelffhat . Z2
20 . Von Vbernemung der Gütter / vnd Schulden / Ley Abtrer»

tung der Gerhabschafft « ! bicl.
21. Von der Gerhaben Belohnung . Z4
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